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Die fiktive Souveränität der osteuropäischen Länder ©

Wie war das seinerzeit mit den
heutigen Sowjetrepubliken?
Schluss des Berichtes von Janos Szikra

Wie souverän sind unsere osteuropäischen Verhandlungspartner an der KSZE-Folgekon-
ferenz in Belgrad? Wir haben in der letzten Nummer gesehen, dass ihre staatliche
Unabhängigkeit schon durch das Abhängigkeitsverhältnis der regierenden KP verneint wird,
ebenso durch die verkündete und praktizierte Altemativlosigkeit im politischen und
militärischen Bündnissystem. Die wirtschaftliche Integration als laufender Prozcss kommt
da bloss noch dazu. Und selbst dieses sekundäre Motiv bedeutet wegen der konkurrenz-
losen Befehlswirtschaft mehr Souveränitätsberaubung als die scheinbar analogen Integra-
tionsmassnahnien in Westeuropa. Das gilt auch vom östlichen Gegenstück zu den berüchtigten

westlichen «Multis», den sogenannten Internationalen Wirtschaftsorganisationen
(MOG).

Wirtschaft,
Pläne,
Währung
Zum Ausbau des RGW als Wirtschaftseinheit
benötigt man keineswegs nur ein multilaterales Rah-
menwerk. Im Gegenteil: die bilaterale Zusammenarbeit

wird sogar ganz besonders gepflegt, denn
dabei können konkrete Verbindlichkeiten am
besten festgelegt werden.

Deshalb spielen auch die bilateralen RGW-Kommissionen

zwischen zwei RGW-Staaten eine grosse

Rolle, besonders natürlich zwischen der UdSSR
und den jeweils separat zur Verhandlung gebete-
nen Partnern. Zwar braucht die Sowjetunion
infolge ihrer anderweitig abgestützten Vormachtstellung

nicht zu befürchten, auf multilateraler
Ebene von ihren Satelliten majorisiert zu werden,
aber man entlastet die Kleinen von der Versuchung

zur gegenseitigen Absprache, wenn man
sie immer auch einzeln ins Gebet nimmt.
Soweit es darum geht, die nationalen Wirtschaftspläne

aufeinander (und speziell auf den sowjetischen

Fünfjahresplan) abzustimmen, so geschieht
das zwar nach den Richtlinien des gemeinsamen
«Komplexprogramme», aber durchgesetzt wird

es vornehmlich aufgrund zweiseitig eingegangener

Verpflichtungen. Langfristige Handelsverträge
werden auf der Basis der jeweiligen Fünfjahrespläne

abgeschlossen, die man dazu koordiniert.
Angestrebt wird eine dauerhafte Arbeitsteilung,
bei der die Produktion eines jeden Landes ihre
Spezialität zugewiesen erhält.

In der Praxis kommt der Angleichungsprozess
mit Ergänzungsfunktion allerdings nur mühsam
voran; nachträgliche Aenderungen müssen immer
wieder in Kauf genommen werden. Was bei der
Planwirtschaft unplangemäss verläuft, hat immer
seine Kettenwirkung, die man im nachhinein
verlustreich korrigieren muss. Das ist schon auf
nationaler Ebene so und wird auf internationaler
Ebene nicht anders. Dazu mögen nationale
Widerstände gegen unerwünschte Verpflichtungen
auftreten. («Die vereinbarte Verdoppelung der
Kartoffelernte konnten wir beim besten Willen
nicht erreichen, aber dafür hätten wir alle
Voraussetzungen zum Ausbau der feinmechanischen
Produktion; könnte man sich im gemeinschaftlichen

Interesse nicht unsere diesbezüglichen
Vorschläge von früher noch einmal überlegen?»)

Auf jeden Fall ist man (oder war man mindestens

im Frühjahr 1977) immer noch daran, die

nationalen Wirtschaftspläne für die Periode 1976
bis 1980 zu koordinieren, deren erstes Drittel
schon nahezu vorüber ist. Immerhin wül man es
künftig besser machen, denn man ist gleichzeitig
dafür besorgt, auch die nächstfolgenden
Fünfjahrespläne zu koordinieren (dann braucht man
sie wohl nur noch zu revidieren).

Welches Gewicht die bilateralen RGW-Kommis-
sionen tatsächlich haben, zeigt die personelle
Zusammensetzung der Delegationen an den einzelnen

Sitzungen. An der 18. Session der sowjetischpolnischen

«Kommission für wirtschaftliche und
wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit» (so
heissen diese bilateralen Gremien) Ende Januar
in Warschau nahmen teil: sowjetischerseits 5

Minister, der Vizepräsident von Gosplan, 12 Erste
Stellvertreter und weitere Vizeminister der
wichtigsten Wirtschaftsabteilungen; polnischerseits
5 Minister, der Leiter der ZK-Abteilung für
Wirtschaft (Partei-Wirtschaftsminister), 2 Vizepräsidenten

der staatlichen Planungskommission und
11 Vizeminister («Zycie gospodareze», Warschau,
23.1.1977).

Die sowjetisch-tschechoslowakische Kommission
koordinierte auf ihrer Tagung vom März 1977
die beidseitigen Volkswirtschaftspläne und
widmete sich weiteren Integrationsmassnahmen. Die
industrielle Zusammenarbeit wurde (ähnlich wie
zuvor in Warschau) bis 1990 skizziert. («Prawda»,
7.3.1977)

Gemeinsam für den ganzen RGW ist das
Problem der Währung, welche die gegenseitigen
Leistungen gerecht aufwiegen soll. Sonst führen die

«Die Sowjetunion als Bestandteil des
sozialistischen Weltsystems, der
sozialistischen Gemeinschaft, entwickelt und
festigt die Freundschaft und die
Zusammenarbeit, die gegenseitige
kameradschaftliche Hilfe mit den Ländern des
Sozialismus auf der Grundlage des
sozialistischen Internationalismus; sie
nimmt an der wirtschaftlichen Integration

und an der internationalen
sozialistischen Arbeitsteilung aktiv teil.»

Artikel 30 der neuen
sowjetischen Verfassung
(Entwurf). «Prawda», 4. 6.1977

Integration durch Anschluss und Protektoratsbildung, wie 1968 beim Einmarsch In die Tschechoslowakei. Zur Aufnahme links schrieb damals «Vjesnik»,
Zagreb: «Ein Bild, das an 1939 erinnert. Diesmal aber gehören die waffentragenden Soldaten unter den Helmen der Sowjetarmee an.» Rechts der deutsche
Einmarsch von 1939. Die Parallelität besteht tatsächlich.
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Pas Buch zur
jüngsten Entwicklung
in Osteuropa!

jeweiligen staatlichen Fixpreise dazu, dass man
sich fallweise auf einen gemeinsamen Nenner
einigen muss, was das System der fiktiven Werte
um immer neue Varianten bereichert.

Im Prinzip hat man für den zwischenstaatlichen
Verkehr die Währungseinheit des transferablen
Rubels entwickelt. Er ist die Gemeinschaftsvaluta,
welche die multilateralen Verrechnungen erleichtern

und vereinfachen soll.

Diese blosse Verrechnungseinheit gibt es seit
1964, aber sie funktioniert offenbar noch immer
nicht recht. Im Frühjahr 1977 hat der RGW
beschlossen, Massnahmen zur Festigung des
transferablen Rubels zu ergreifen («Prawda», 30.5.
1977); anscheinend hat er das nötig.
In allen Integrationsprozessen erhalten die
zentralen RGW-Geldinstitute zunehmende Bedeutung.

Da ist einerseits die Internationale Bank
für wirtschaftliche Zusammenarbeit (dort haben
die Mitgliedsländer auch ihre Guthaben an
konvertierbaren Rubeln, die sie im gegenseitigen
Warenaustausch verwenden können und verwenden

müssen), und da ist anderseits die gemeinsame

Investitionsbank, die zurzeit daran ist, ihre
Geschäftstätigkeit auf grössere Zeiträume
auszurichten: Neuerdings arbeitet sie auf der Grundlage

von Fünfjahresplänen statt wie bisher von
Jahresplänen («Prawda», 11.9.1976).

Die Kultur
in
ihren Sektoren
In der angestrebten osteuropäischen Einheit ist
die wirtschaftliche Integration nur einer unter
vielen Faktoren; andere kommen noch dazu.

Wir hatten in der letzten Nummer schon auf die
Aussage der «Prawda» vom 16. März 1977 hin¬

gewiesen, wonach «die Wissenschafter der
sozialistischen Staaten auf internationaler Ebene
einheitlich auftreten».

Das übernationale einheitliche Auftreten auf
einem Gebiet, bei dem freies Forschen und damit
gegebenenfalls gerade die Uneinheitlichkeit schon
im nationalen Rahmen garantiert sein sollte, zeigt
deutlich genug an, dass die Integration Osteuropas

auf Sektoren ausgedehnt wird, in denen sie

überhaupt nur noch als Bevormundung funktionieren

kann. Und zwar nicht nur der angeschlossenen

Staaten, sondern ganz direkt ihrer Bewohner.

Tatsächlich findet das osteuropäische Anschluss-
verfahren nicht nur politisch, militärisch und
wirtschaftlich statt, sondern umfasst auch alle
Gebiete von Wissenschaft, Kultur und Kunst.

In diesem Beitrag wollen wir nur von den neuen
organisatorischen Bemühungen in dieser Richtung
sprechen, ohne aber zu vergessen, dass es inhaltlich

um das alte Anliegen einer gemeinsamen
Marschordnung geht, wie es sich aus den
Parteiforderungen (siehe letzte Nummer) ergibt.
Die Zuständigkeit der Partei für den kulturellen
Sektor wird denn auch betont.

Auf höherer Parteiebene kommen seit 1973
regelmässig die ZK-Sekretäre zu Beratungen über
ideologische und internationale Fragen zusam-

t men; die jüngste Konsultation dieser Art wurde
im März 1977 in Sofia abgehalten («Trybuna
Ludu», Warschau, 16.3.1977). Kuba und die
Mongolei sind selbstredend auch dabei.

Von Zeit zu Zeit tagen die Leiter der Kultur-
abteilungcn in den Zentralkomitees der
Kommunistischen Parteien des Sowjetlagers. Das letzte
wichtige Treffen dieser Art fand Ende 1976 statt.
Zur ungefähr gleichen Zeit tagten in Ulan Bator
die Kulturminister der gleichen Länder.

Für die Koordination des Literaturbetriebs gab
es diesen Frühling zwei Konferenzen. In Havanna

fand die 12. Beratung der staatlichen Funktionäre

statt, die für verlegerische Tätigkeit zuständig

sind, und im bulgarischen Dobritsch trafen
sich die Verlagsvertreter direkt («Uj szo»,
Bratislava, 2. 3.1977).

Eigene Beratungen halten die Chefredaktoren
paralleler Zeitschriften in den diversen Ländern
ab. So gab es im Frühling 1977 in Warna eine
internationale Redaktorenkonferenz jener KP-
Organe, die sich mit der Erläuterung der inneren
Parteiarbeit beschäftigen («Partijnaja schisn»,
Moskau, Nr. 4/1977).

Ihrerseits hielten die Präsidenten der Akademien
der Wissenschaften ihre letzte Tagung 1977 in
Moskau ab («Prawda», 19.2.1977), und auch die
Vertreter von Hochschulen und Universitäten
konferieren regelmässig untereinander, in den
letzten Jahren allerdings vorzugsweise auf bilateraler

Basis.

Noch enger koordiniert ist die Tätigkeit der
Nachrichtenagenturen; zu den erklärten Zielen
ihrer Zusammenarbeit gehört es, gegen den
«Informationsimperialismus» der USA zu kämpfen.

(Um der gelenkten und zensierten Information
auch ausserhalb des eigenen Lagers Geltung zu
verschaffen, versucht der Ostblock gleichzeitig,
via UNO und Unesco, der westlichen
Berichterstattung Einschränkungen aufzuzwingen.)
Zusammenfassend lässt sich feststellen: Im ganzen

Ostblock wird eine Gleichschaltung praktiziert,

welche die freigewählte wirtschaftliche,
soziale, kulturelle und nationale Entwicklung aus-
schliesst. Das widerspricht dem Buchstaben und
dem Geist der Internationalen Menschenrechtskonventionen

von 1966 und der Helsinki-Scliluss-
akte von 1975.

Die Behandlung der CSSR vor neun Jahren bedeutete nicht einfach einen Rückfall In den Stalinismus
(zeitgenössische Karikatur von «VJesnik», Zagreb). Das Vorgehen entsprach der Breschnew-Doktrin
über die beschränkte Souveränität sozialistischer Staaten, und diese Interpretation des «sozialistischen
Internationalismus» ist auch in der neuen Verfassung der UdSSR enthalten.



Präzedenzfall
der
Sowjetrepubliken
Den Stand der osteuropäischen Souveränität
macht man sich am besten bcwusst, wenn man
sich eine geschichtliche Analogie in Erinnerung
ruft: Den seinerzeitigen Sowjetrepubliken war vor
der Gründung der UdSSR genau die gleiche Art
von Unabhängigkeit garantiert wie den
Brudernationen heute.

Offiziell heisst es, die brüderlichen Völker schlössen

sich freiwillig zusammen; die «Annäherung»
und «Integration» seien objektive Gesetzmässigkeiten

der sozialistischen Entwicklung. Und das

waren auch die Versicherungen gewesen, bevor
die sozialistischen Sowjetrepubliken Ukraine,
Weissrussland, Georgien, Armenien und Aser-
beidschan am 30. Dezember 1922 der Russischen
Föderation RSFSR angeschlossen wurden und
die Sowjetunion als einheitliches Gebilde unter
der Herrschaft der Moskauer Zentrale entstand.

Bis zu jenem Zeitpunkt wurde das Verhältnis
zwischen Russland und den fünf nichtrussischen
Sowjetrepubliken als sogenannte «Vertragsföderation»

definiert. Die Verträge bezogen sich vorerst

auf Militär und Wirtschaft, später auch auf
die Aussenpolitik. Sie erwiesen sich insgesamt
als Instrumente, mit denen die RSFSR den
nominell gleichberechtigten Verbündeten ihren Willen

aufzwang.

Gemäss Militär- und Wirtschaftsbündnis wurden
die wichtigsten Regierungsdepartemente der sechs

Sowjetrepubliken gemeinsam verwaltet, und zwar

durch zentrale Volkskommissariate (d. h.
Ministerien).

Die damalige unbefangene Regelung zeigte
allerdings auch formell das tatsächliche Gefälle auf:
Das jeweils gemeinsame Volkskommissariat war
nämlich identisch mit dem betreffenden
Volkskommissariat der Russischen Föderation; es

erhielt also lediglich noch zusätzliche Ableger in
den fünf verbündeten Sowjetrepubliken. Es
handelte sich um gar nichts anderes als um eine
Ausdehnung der Kompetenzen für die betreffenden
Moskauer Ministerien.
Die «gemeinsamen» (d. h. der RSFSR unterstellten)

Branchen der Staatsverwaltung vor 1922

waren das Militärwesen, die Hochseeschiffahrt,
der Aussenhandel, das Arbeitswesen, der Verkehr
und die PTT. Finanzen und Budget waren
aufeinander (d. h. wiederum: auf Russland)
abgestimmt. Die Pläne der RSFSR galten gleichzeitig
als Richtlinien für die Pläne der übrigen
Republiken, die ihre eigene Planung den Bedürfnissen
des grossen Bruders anzugleichen hatten.

Beim Elektrifizierungsprogramm der RSFSR,
dem sogenannten GOELRO-Plan, verzichtete
man sogar auf die Formalitäten einer Scheinsouveränität:

seine Verbindlichkeit erstreckte sich

ganz direkt auf das gesamte Territorium der
Verbündeten. Der Warenaustausch zwischen den

Vertragspartnern wurde nach Einführung einer
Zollunion als Binnenhandel verstanden. Das
Währungssystem schliesslich war schon während
des Bürgerkrieges vereinheitlicht worden; ab 1921

kam eine einheitliche Steuerpolitik dazu,

lene Ministerien, die man nicht schon ohnehin
mit Pendants in den Bündnisstaaten zusammengelegt

hatte, wurden in ihrer Leitung durch zwi-
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schenstaatliche Vereinbarungen koordiniert. Diese
bezogen sich zunächst auf Sachfragen, sicherten
aber immer zugleich dem entsprechenden RSFSR -
Volkskommissariat die Führung und die
Kontrolle. Die Einheitlichkeit der Gesetzgebung kam
in zwei Varianten zustande: Entweder übernahmen

die nichtrussischen Republiken die RSFSR-
Gesetze «freiwillig» tels quels, oder sie erliessen
ihre eigenen Gesetze, die bloss den gleichen
Inhalt wie das Muster hatten.

Die «Zeitbühne» wird von William S. Schlamm
und Otto von Habsburg herausgegeben.
William S. Schlamm und namhafte Autoren
der internationalen Publizistik kommentieren
das aktuelle Geschehen und machen
Alternativen sichtbar.
Die «Zeitbühne» versteht sich als engagiert
politisches Organ,
das niemandem verpflichtet sein will.

Lernen Sie die «Zeitbühne» kennen.
Schicken Sie den Informationsgutschein an:
«Zeitbühne», William S. Schlamm Verlag,
Postfach 1625, D-8858 Neuburg 1.
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Das war die Lage der Dinge vor der Gründung
der UdSSR. Ihre Ausrufung war demnach fast
nur noch eine Formalität.

Die UdSSR von heute achtet zweifellos wesentlich

mehr als die RSFSR vor 1923 auf die
formelle Souveränität ihrer Partner. Alles wird von
gemeinsamen Gremien zuerst «erörtert», wie es
heisst. Nur dienen solche Sitzungen vornehmlich
dazu, dass die osteuropäischen Partner die Wünsche

des grossen Bruders zur Kenntnis nehmen.

Auf Parteiebene ist der formale Unterschied
zwischen heute und der Zeit von 1918 bis 1922 noch
etwas grösser. Die nichtrussischen Parteien waren
von Anfang an territoriale Bestandteile der Russ-
ländischen KP (der damaligen Bolschewiken); die
Kompetenzen der Moskauer Parteiführung
erstreckten sich auch in offizieller Lesart ganz
direkt auf die Bruderparteien. Demgegenüber
sind die Parteien des heutigen Sowjetlagers
formell unabhängig. Aber sie betonen (mit
Ausnahme der Rumänischen KP) in ihren Erklärungen

und sogar in ihren Statuten die führende
Rolle der KPdSU. Die sowjetische Parteiführung
ist seit 1968 wieder vermehrt darauf bedacht, ihre
Vorherrschaft über Osteuropa zu zementieren.

Die neue sowjetische Verfassung (siehe letzte
Nummer) enthält in Artikel 30 mit ihrem Hinweis

auf den «sozialistischen Internationalismus»
inhaltlich bereits die Breschnew-Doktrin über die
beschränkte Souveränität der sozialistischen Länder.

Der Wille zur einheitlichen Lagerordnung ist
heute noch betonter als gestern.

Die «Integration» Osteuropas ist in ihrem Stand
und in ihrer Entwicklung jederzeit westliche
Aufmerksamkeit wert. Stehen die westlichen Länder
bei den Verhandlungen von Belgrad sieben Partnern

aus dem Osten gegenüber oder nur einem
Partner? Diese Frage sollte man sich stellen.

Völker der Sowjetunion. Ihr Status vor 1922 entsprach dem Status der osteuropäischen Völker heute.
Wird aus dem gegenwärtigen Sowjetlager noch eine erweiterte Sowjetunion?

Russen zum Selbstbestimmungsrecht der andern Völker in der UdSSR

Aus einer Eingabe von russischen politischen

Häftlingen im Gefängnis von Wladimir

zum Jahrestag der Unterzeichnung der
KSZE-Schlussakte am 1. 8.1976:

Punkt VIII der Schlussakte lautet:
«Ausgehend vom Prinzip der Gleichberechtigung

und vom Recht der Völker, ihr
Schicksal selbst zu bestimmen, haben alle
Völker jederzeit das Recht, in vollkommener

Freiheit, wann und wie sie es wollen,
ihren inneren und äusseren politischen Status

ohne Einmischung von aussen selbst zu
bestimmen und ihre politische, ökonomische,

soziale und kulturelle Entwicklung
nach ihrem Ermessen durchzuführen.»
Bekanntlich haben die Völker, die in der
UdSSR leben, ihren inneren und äusseren
politischen Status im Bürgerkrieg und
danach im Zweiten Weltkrieg bestimmt, das
heisst unter Bedingungen, die man beim
besten Willen nicht als solche vollkommener

Freiheit bezeichnen kann. Diese
Frage wurde mit Waffengewalt gelöst und
nicht mittels freier Willensäusserung.

Im darauffolgenden Zeitraum wurde ebenfalls

nichts unternommen, was eine
Willensäusserung der Völker begünstigt hätte.
Auf dem Territorium der UdSSR wurde
z. B. niemals ein allgemeiner Volksentscheid

(ein Referendum) durchgeführt;
vielmehr wurde die Frage nach dem Status
der Völker, die in der UdSSR leben,
gewöhnlich auf dem Verwaltungswege
entschieden.

So erklärt das Gesetz über die sowjetische
Staatsangehörigkeit vom 19. August 1938
automatisch alle zu Staatsbürgern der
UdSSR, die am 7. November 1917 Untertanen

des damaligen Russischen Reiches
waren.

Die Personen, die auf dem Territorium
von Litauen, Lettland und Estland lebten,
wurden zu Staatsbürgern der UdSSR im
Augenblick der Veröffentlichung des Er¬

lasses über die Aufnahme dieser Republiken

in den Staatsverband der UdSSR vom
August/September 1940. Die Bürger selbst
hat niemand jemals nach ihrem
Einverständnis mit dem Wechsel ihrer Staatsangehörigkeit

gefragt. Dasselbe gilt auch für
Bessarabien (Erlass vom 8. 3. 1941).

Wie nach dem XX. Kongress der KPdSU
allgemein bekannt wurde, war der
Zeitraum, der jetzt als die «Zeit des Personenkults»

bezeichnet wird, durch solche
Methoden der Lösung des Nationalitätenproblems

gekennzeichnet wie die Deportation
ganzer Völker und deren breitangelegte
Unterdrückung, was eine freie Willensäusserung

oder eine nationale Selbstbestimmung

schwerlich begünstigen konnte. Und
wenn auch einige Methoden, die in diesem
Zeitraum angewandt worden waren, in der
Folgezeit einer Korrektur unterzogen wurden,

so hat sich doch das Wesen des
Problems nicht geändert.

Bis heute gibt es unter unseren Kameraden
in der Gefangenschaft Vertreter verschiedener

Völker, deren Schuld einzig darin
besteht, dass sie sich erlaubt haben, ihr
Recht zu diskutieren, das in Artikel 17 der
Verfassung der UdSSR vorgesehen ist
(Sezessionsrecht; Anm.). Ein Teil von ihnen
ist daraufhin nach Paragraph 64 des StGB
der RSFSR (und entsprechenden Paragraphen

der StGB der übrigen Unionsrepubliken)
verurteilt worden wegen Verbrechens

gegen die territoriale Integrität der UdSSR.
Gegen die Urteile in Sachen dieser Personen

ist bis jetzt keine Berufung eingelegt
worden, noch sind diese Urteile aufgehoben

worden.

Es gab also in der UdSSR niemals die
Bedingungen «vollkommener Freiheit», die es

den Völkern der UdSSR erlaubt hätten,
ihren äusseren und inneren politischen Status

selbst zu bestimmen, wie das in Artikel

VIII der Schlussakte von Helsinki
vorgesehen ist.
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